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Allgemeine Chronik

Öffentliche Finanzen

Direkte Steuern

In zwei Motionen nahm sich Marco Chiesa (svp, TI) der Besteuerung nach dem Aufwand,
also der Pauschalbesteuerung an, die erst 2012 revidiert worden war. Diese erlaubt es
ausländischen Staatsangehörigen mit Wohnsitz in der Schweiz, anstelle der
ordentlichen Steuer eine Besteuerung nach dem Aufwand zu wählen, wenn sie in der
Schweiz nicht erwerbstätig sind. Chiesa erachtete jedoch zwei diesbezügliche
Formulierungen im StHG respektive im DBG als ungenau oder gar falsch und beantragte
deshalb, diese Formulierungen denjenigen des Tessiner Steuergesetzes anzupassen. 
In seiner ersten Motion (Mo. 19.4557) verlangte Chiesa, dass die Formulierung im StHG
bezüglich der Kontrollrechnung so geändert wird, dass das in anderen Kantonen
gelegene unbewegliche Vermögen und dessen Einkünfte für die Bestimmung des
Steuersatzes der Staatssteuer nicht relevant sind. Würden diese berücksichtigt, wie es
gemäss der Formulierung im StHG vorgesehen wäre, käme es zu einer interkantonalen
Doppelbesteuerung, argumentierte er.
Mit seiner zweiten Motion (Mo. 19.4558) sollte die Formulierung «die in der Schweiz
angelegten beweglichen Kapitalvermögen» durch «Kapitalvermögen aus
schweizerischer Quelle» ersetzt werden, wie es auch das Kreisschreiben Nr. 44 der
ESTV präzisiere. Ansonsten könnten die Pauschalbesteuerten «das in der Schweiz
angelegte Kapitalvermögen ins Ausland transferieren» und müssten es in der Folge in
der Kontrollrechnung nicht aufführen. 
Der Bundesrat teilte die Ansicht des Motionärs zu beiden Vorstössen nicht. Da die
Veranlagungspraxis bereits dem Anliegen des Motionärs entspreche, sei eine
Teilrevision der entsprechenden Artikel nicht nötig, begründete er seine ablehnende
Haltung. 
In der Sommersession 2020 behandelte der Ständerat die beiden Motionen und gab
dabei einem Ordnungsantrag Bischof (cvp, SO) Folge: Er wies die beiden Motionen der
WAK-SR zur Vorprüfung zu. Da die beiden Fragen sehr technisch seien, solle man der
Kommission die Möglichkeit geben, diese ernsthaft zu prüfen, hatte Bischof seinen
Antrag begründet. 1

MOTION
DATUM: 04.06.2020
ANJA HEIDELBERGER

In der nationalrätlichen Debatte zur parlamentarischen Initiative Chiesa (svp, TI) für
eine Verdoppelung des Maximalabzugs für Krankenkassenprämien bei der direkten
Bundessteuer in der Wintersession 2020 wiesen die Kommissionssprechenden
Benjamin Roduit (mitte, VS) und Barbara Gysi (sp, SG) auf die weit fortgeschrittenen
Arbeiten zur Umsetzung der Motion Grin (svp, VD; Mo. 17.3171) hin. Um
Doppelspurigkeiten zu vermeiden, empfahl die Kommissionsmehrheit, der
parlamentarischen Initiative keine Folge zu geben. Mit 121 zu 60 Stimmen (bei 3
Enthaltungen) folgte der Nationalrat diesem Antrag und lehnte einen Minderheitsantrag
Aeschi (svp, ZG) auf Folgegeben ab. 2

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 14.12.2020
ANJA HEIDELBERGER

1) AB SR, 2020, S. 375 f.
2) AB NR, 2020, S. 2533 f.
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